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Kosten für Haushaltsstrom 

Kosten für Warmwasserbereitung 

Kosten für Schönheitsreparaturen  

Kosten für den Fernsehempfang über Kabel 

Kosten für Möblierung/Teilmöblierung 

 

 

 ja  nein falls ja, Höhe:        EUR 

 ja  nein falls ja, Höhe:        EUR 

 ja  nein falls ja, Höhe:        EUR 

 ja  nein falls ja, Höhe:        EUR 

 ja  nein falls ja, Höhe:        EUR 

 

4.2 Bedarfe für die Heizung - Nur auszufüllen von Personen, die in einer Wohnung/einem Haus le-
ben! – 

Höhe der monatlichen Heizkosten        EUR 

Energieart:   Kohle      Öl     Gas  

 Strom  Fernwärme  Sonstige, nämlich       

Die Warmwasserbereitung erfolgt  zentral oder   dezentral (z.B. „Boiler“) 

Ist eine separate Messeinrichtung für die de-
zentrale Warmwasseraufbereitung (z.B. Durch-
lauferhitzer/Boiler) vorhanden? 

 ja  nein 

Falls ja, wie hoch sind die erfassten Kosten? 

4.3 Haus- /Wohnungseigentum  

Soweit Sie Haus- /Wohnungseigentum selbst bewohnen, ist eine Aufstellung über die Kosten und 
Belastungen vorzulegen und nachzuweisen!  

 

4.4. Monatliche Kosten der Unterkunft –  Nur auszufüllen von Personen, die in einer „besonderen 
Wohnform“ (ehemals stationäre Einrichtung der Eingliederungshilfe) leben! –  

Zahl der Personen im persönlichen Wohnraum   1 Person   2 Personen   

Gesamtkosten  der Unterkunft (Bruttowarmmiete)       EUR 

  davon Grundmiete:      EUR 

 Zuschläge insgesamt:       EUR 

Zuschlag für Möblierung des persönlichen Wohn-
raums  

 ja  nein falls ja, Höhe:      EUR 

Zuschlag für Wohn- und Wohnnebenkosten   ja  nein falls ja, Höhe:      EUR 

Zuschlag für Haushaltsstrom, die Instandhaltung 
von persönlichen Räumlichkeiten 

Und den Gemeinschaftsräumen und für die Ausstat-
tung mit Haushaltsgroßgeräten 

 ja  nein falls ja, Höhe:      EUR 

Zuschlag für Gebühren für Kommunikation und den 
Zugang zu Rundfunk, Fernsehen und Internet 

 ja  nein falls ja, Höhe:      EUR 
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Die Warmwasserbereitung erfolgt  zentral  oder  dezentral (z.B. „Boiler“) 

Ist eine separate Messeinrichtung für die dezentrale 
Warmwasseraufbereitung (z.B. Durchlauferhit-
zer/Boiler) vorhanden? 

 ja  nein falls ja, wie hoch ist der zu  

zahlende Abschlag?                                  EUR 

 

Hinweise zu Besonderheiten der Einrichtung und zu 
den Unterkunftskosten 

 

 

 

(Bitte lassen Sie sich ggf. beraten!) 

4.5  Mehrbedarf  

 1. Person  2. Person  

Liegt ein Schwerbehin-
dertenausweis oder 
Feststellungsbescheid 
vor? 

(Ggf. Kopie des Fest-
stellungsbescheids bei-
fügen!) 

 ja, gültig bis      

 nein  

 beantragt am      

 ja, gültig bis      

 nein  

 beantragt am      

Merkzeichen G oder aG? 

 ja  nein 

 

Merkzeichen G oder aG? 

 ja  nein 

 

Besteht eine  
Schwangerschaft? 

 ja  nein 

Voraussichtlicher Entbindungstermin: 

      

 ja  nein 

Voraussichtlicher Entbindungstermin: 

      

Sind Sie  
alleinerziehend?  ja  nein 

Bedürfen Sie aus  
medizinischen Gründen 
einer kostenaufwändige-
ren Ernährung? 

 ja 

 nein 

Falls ja, ärztliche Bescheinigung  
vorlegen 

 ja  

 nein 

Falls ja, ärztliche Bescheinigung  
vorlegen 

Erhalten Sie Leistungen 
zur Teilhabe an Bildung 
nach § 112 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 SGB IX? 

 ja  nein  ja  nein 

Teilnahme am Mittages-
sen in einer Werkstatt 
für behinderte Men-
schen oder bei einem 
anderen Anbieter (§ 60 
SGB IX) 

 ja  nein 

Ich arbeite  1  2  3  4  5 
Tage pro Woche 

(sofern ein Vertrag zur Mittagsverpfle-
gung besteht ist dieser vorzulegen) 

 ja  nein 

Ich arbeite  1  2  3  4  5 
Tage pro Woche 

(sofern ein Vertrag zur Mittagsverpfle-
gung besteht ist dieser vorzulegen) 
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4.6 Kranken-  / Pflegeversicherung (Bitte Nachweise beifügen, bei privater Versicherung unbedingt 
Leistungsumfang darlegen!) 

 1. Person 2. Person 

Wo sind Sie  
kranken- bzw.  
pflegeversichert? 

Name der Krankenkasse:      

Mitglied seit:       

Art der Versicherung 

 

 Pflichtversicherung 

 Familienversicherung  

 freiwillige Versicherung 

 private Versicherung 

 

Name der Krankenkasse:      

Mitglied seit:       

Art der Versicherung 

 

 Pflichtversicherung 

 Familienversicherung  

 freiwillige Versicherung 

 private Versicherung 

 

KV-
Mitgliedsnummer             

Höhe des mtl.  
Beitrags           Euro           Euro 

Haben Sie eine 
ausländische  
Krankenversiche-
rung? 

 ja  nein 

Falls ja, Name und Anschrift 
 
 

 ja  nein 

Falls ja, Name und Anschrift 
 
 

Falls Sie aktuell 
nicht kranken- 
versichert sind,  
wo waren Sie  
zuletzt versichert? 

Name der Krankenkasse:      

 

Mitglied von           bis       

 

Name der Krankenkasse:      

 

Mitglied von           bis       
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5. Einkommen   

 (Bitte ggf. Einkommensnachweise der letzten 12 Monate beifügen!)  (z.B. Steuerbescheid, 
Rentenbescheid, Kindergeldbescheid, Gehaltsbescheinigung für 12 Monate) 

5.1 Renteneinkommen  

Einkommens art/  

Leistung  1. Person  2. Person  

Ich erhalte Renten- oder Pensi-
onszahlungen 

(z.B. Rente wg. Erwerbsminde-
rung, Alter, Unfall, landwirtsch. 
Altersgeld, Witwen- oder  
Waisenrente, Kinderzuschuss/-
zulage, Pflegegeld zur Rente, 
Pension o.ä.) 

 ja  nein  ja  nein 

Falls ja,  

Bezeichnung/ 
Rentenart  

Mtl. Betrag in 
Euro  

Bezeichnung/  
Rentenart  

Mtl. Betrag in 
Euro  

 
      (brutto) 

      (netto) 
 

     (brutto) 

     (netto) 

 
      (brutto) 

      (netto) 
 

     (brutto) 

     (netto) 

 
      (brutto) 

      (netto) 
 

     (brutto) 

     (netto) 

 
 

Einkommensart/  

Leistung  

 Monatlicher 
Betrag in Euro  

 Monatlicher 
Betrag in Euro  

Betriebsrente/Werksrente  ja  nein        (brutto) 

       (netto) 

 ja  nein        (brutto) 

       (netto) 

Ausländische Renten/ 
Pensionen oder Renten-
ansprüche 

 ja  nein        (brutto) 

       (netto) 

 ja  nein        (brutto) 

       (netto) 
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Einkommensart/  

Leistung  

1. Person  2. Person  

Ich habe eine Rente beantragt  ja  nein,        

Falls ja, am  

bei       

Versicherungs-Nr.:       

Welche Rente wurde beantragt?  

      

 ja  nein,       

Falls ja, am 

bei       

Versicherungs-Nr.:       

Welche Rente wurde beantragt?  

      

Ich habe einen Antrag auf  
Anerkennung nach dem Opfer-
entschädigungsgesetz (OEG)  
gestellt 

 ja  nein,       

Falls ja, am 

bei       

 

 ja  nein,       

Falls ja, am 

bei       

 

Ich habe freiwillige Beiträge in 
die gesetzliche Rentenversiche-
rung/betriebliche Altersvorsorge 
eingezahlt 

 ja  nein 

Falls ja, bitte Nachweise beifügen 

 ja  nein 

Falls ja, bitte Nachweise beifügen 

Ich habe im Ausland gearbeitet 
und es wurden Beiträge in die 
dortige Rentenkasse abgeführt  

 

 ja  nein 

Falls ja, machen Sie bitte Anga-
ben zum Staat und des Zeit-
raums (ggf. Extrablatt nutzen) 

      

 ja  nein 

Falls ja, machen Sie bitte Anga-
ben zum Staat und des Zeit-
raums (ggf. Extrablatt nutzen) 

      

Ich bin einer Erwerbstätigkeit im 
Ausland ohne Beiträge in die 
Rentenkasse zu zahlen nachge-
gangen. 

 ja  nein 

 

Falls ja, sind die kompletten  
Arbeitsverläufe inkl. Nachweise 
(u.a. Arbeitsverträge) auf der 
letzten Seite dieses Antrages 
darzulegen (inkl. genauer Zeit-
angaben der Tätigkeit und Höhe 
des Verdienstes beim jeweiligen 
Arbeitgeber).   

 ja  nein 

 

Falls ja, sind die kompletten  
Arbeitsverläufe inkl. Nachweise 
(u.a. Arbeitsverträge) auf der 
letzten Seite dieses Antrages 
darzulegen (inkl. genauer Zeit-
angaben der Tätigkeit und Höhe 
des Verdienstes beim jeweiligen 
Arbeitgeber).   

Ich erhalte einen Grundrenten-
zuschlag. 

 

 ja  nein 

 

 ja  nein 

 

Ich habe 33 oder mehr Jahre  
an Grundrentenzeiten bzw.  
vergleichbaren Zeiten erfüllt. 

 ja  nein 

Wenn ja, bitte Nachweise  
beifügen 

 ja  nein 

Wenn ja, bitte Nachweise  
beifügen 
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E r k l ä r u n g 

Den Antrag auf Grundsicherungsleistung mit seinen Anlagen habe ich wahrheitsgemäß ausgefüllt. Die 
Angaben zu den anderen Personen (mit Ausnahme der Angaben zu 3. Unterhalt) habe ich ausgefüllt, 
weil mir Vollmacht erteilt wurde; ansonsten haben diese Personen ihre Angaben selbst in den vorste-
henden Antrag oder in einen gesonderten Vordruck eingetragen und die Richtigkeit durch ihre Unter-
schrift bestätigt. 

Wenn und solange ich Grundsicherungsleistungen erhalte, werde ich Änderungen der persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse (Familien-, Wohn-, Einkommens-, Vermögens- und Aufenthaltsver-
hältnisse) sowie der Verhältnisse, über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgege-
ben worden sind, unverzüglich und unaufgefordert mitteilen. Dies gilt auch für Angaben zu den vertre-
tenen Personen. 

Es ist mir bekannt, dass die beantragte Sozialhilfeleistung ganz oder teilweise bei fehlender Mitwirkung 
versagt werden kann. Sollte ich unvollständige oder unwahre Angaben machen, kann dies strafrechtlich 
verfolgt werden (§ 263 StGB). Zu Unrecht erhaltene Sozialleistungen muss ich erstatten (§§ 45, 50 SGB X, 
§ 103 SGB XII). Zur Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen können auch Kontendaten beim Bun-
deszentralamt für Steuern in einem Kontenabrufverfahren gemäß § 93 Absatz 8 Abgabenordnung im elekt-
ronischen Verfahren eingeholt werden.

Es besteht noch Informationsbedarf bzw. Beratungsbedarf und es wird um ein Gespräch ge-
beten.  

Durch eine Beratung kann geklärt werden, ob weitere Bedarfe bestehen, die zu berücksichti-
gen sind, wie z.B.: 

- Kosten hauswirtschaftlicher Verrichtungen, z. B. notwendige Hilfen beim Reinigen der
Wohnung,

- Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Erstausstattung für Beklei-
dung einschl. Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen für mehrtägige Klassen-
fahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen,

- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen wie Schuldenübernahme zur Sicherung der
Unterkunft und evtl. weitere Leistungen als Darlehen

Ich bevollmächtige meine(n) Ehegatten / Ehegattin / Lebenspartner bzw. Partner(in) der ehe-
ähnlichen Gemeinschaft zur Entgegennahme von Verwaltungsakten und entsprechenden 
Geldleistungen. 

Sofern es einer leistungsberechtigten Person in dem Monat, in dem ihr erstmals eine Rente, 
sonstige Einkünfte oder andere Sozialleistungen zufließen, bis zum voraussichtlichen Zufluss 
dieser Einkünfte nicht möglich ist, ihren notwendigen Lebensunterhalt vollständig aus 
eigenen Mitteln zu bestreiten, ist ihr insoweit auf Antrag ein Darlehen nach § 37a SGB XII zu 
gewähren.  

Ich/Wir erkläre/n hiermit ausdrücklich, dass für den Fall, dass dieser Sachverhalt auf mich/uns 
zutrifft, ich/wir einen entsprechenden Antrag auf ein Darlehen nach § 37a SGB XII bis 
zum Erhalt des erstmaligen Zuflusses der am Monatsende fälligen Einkünfte stelle/n. 
Die weiteren Erläuterungen hierzu, die unter den Hinweisen zu finden sind, habe/n ich/wir 
zur Kenntnis genommen 

Datum 1. Person Unterschrift

Datum 2. Person Unterschrift



Hinweise zum Antrag auf  
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  

nach dem Vierten Kapitel des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII)  

Allgemeines:  
Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden nach den Regelun-
gen des Vierten Kapitels des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) gewährt. 

Leistungsberechtigt wegen Alters kann nur sein, wer die Altersgrenze erreicht hat. Die Geburts-
jahrgänge bis 1946 haben die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres erreicht. Die Ge-
burtsjahrgänge 1947, 1948 usw. bis Geburtsjahrgang 1957 erreichen die Altersgrenze mit Vollen-
dung eines Lebensalters von 65 Jahren und einem Monat bzw. zwei usw. bis elf Monaten (Beispiele: 
Geburtstag 9. August 1947 – Altersgrenze erreicht am 9. September 2012; Geburtstag am 31. Juli 
1948 – Altersgrenze erreicht am 30. September 2013; Geburtstag am 30. August 1952 – Alters-
grenze erreicht am 28. Februar 2018). 

Leistungsberechtigt wegen einer dauerhaften, vollen Erwerbsminderung kann sein, wer das 
18. Lebensjahr vollendet, aber noch nicht das 65. Lebensjahr sowie die vom Geburtsjahrgang ab-
hängigen zusätzlichen Lebensmonate vollendet hat. Zudem muss es sich um eine dauerhafte, volle
Erwerbsminderung - unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage - handeln und es muss un-
wahrscheinlich sein, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

Die Feststellung, ob diese Voraussetzung vorliegt, trifft der zuständige Rentenversicherungsträger 
in einem Gutachten.

Bei Vorliegen einer vollen Erwerbsminderungsrente ist auch der Rentenbescheid beizufü-
gen aus dem sich der unbefristete Rentenanspruch ergibt.  

Leistungsberechtigt kann aber auch sein, wer: 

• im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen oder bei einem anderen Leis-
tungsanbieter (§ 60 SGB IX) beschäftigt ist oder

• das Eingangsverfahren oder den Berufsbildungsbereich in einer Werkstatt für behinderte
Menschen oder bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX) durchläuft oder

• eine betriebliche Ausbildung absolviert, für die ein Budget für Ausbildung (§ 61a SGB IX)
gezahlt wird oder

• ein Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX) bezieht oder
• eine Tagesförderstätte oder eine Maßnahme der Teilhabe am arbeitsweltlichen Kontext

(TaK) besucht.

Allerdings stehen Leistungen der Grundsicherung nur dann zu, wenn das Einkommen nicht aus-
reicht, um den Bedarf zu decken, und auch Vermögen nicht einzusetzen ist. 

Leben Ehegatten, eingetragene Lebenspartner oder Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft zu-
sammen, so werden auch das Einkommen und Vermögen des bzw. der Anderen berücksichtigt. 

Darüber hinaus kann die Unterhaltspflicht des getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten oder 
Lebenspartners eine Rolle spielen. Die Unterhaltspflicht von Eltern und Kindern bleibt dagegen un-
berücksichtigt, es sei denn, dass im Einzelfall ein sehr hohes Einkommen vorhanden ist (jährlich 
100.000 EUR oder mehr  je Unterhaltsverpfli chteten) . 

Keinen Anspruch auf Grundsicherung haben Personen, die ihre Bedürftigkeit in den letzten 10 Jah-
ren vor der Antragstellung vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. 

Der Antrag enthält viele leistungsrelevante Fragen, die für die Bearbeitung erforderlich sind. Durch 
sorgfältiges Ausfüllen vermeiden Sie Nachfragen und damit zeitliche Nachteile.

Kann eine leistungsberechtigte Person in dem Monat, in dem ihr erstmals eine Rente zufließt, bis 
zum voraussichtlichen Zufluss der Rente ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht vollständig aus 
eigenen Mitteln bestreiten, ist ihr insoweit auf Antrag ein Darlehen nach § 37a SGB XII zu gewähren. 
Dies gilt entsprechend für erstmalige Einkünfte und Sozialleistungen, die am Monatsende fällig 



werden. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt während des Leistungsbezugs durch Aufrechnung 
nach § 44b SGB XII. Es ist in Höhe von 5 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 monatlich zu tilgen. 
Insgesamt ist jedoch höchstens ein Betrag in Höhe von 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 zurück-
zuzahlen. Liegt der monatliche Leistungsanspruch unter 5 Prozent der Regelbedarfsstufe 1, ist eine 
monatliche Rate in dieser Höhe zu leisten.  

Ein solches Darlehen kommt nur dann in Betracht, wenn die antragstellende Person im fraglichen 
Monat Ansprüche nach dem SGB XII hat und ihren notwendigen Lebensbedarf auch mit den am 
Monatsende zufließenden Einkünften nicht aus eigenen Mitteln decken könnte, also Personen, die 
auch mit der künftig zufließenden Rente bedürftig bleiben werden. 

Leistungen bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt  
Leistungsberechtigte, die sich länger als vier Wochen ununterbrochen im Ausland aufhalten, erhal-
ten nach Ablauf der vierten Woche bis zu ihrer nachgewiesenen Rückkehr ins Inland keine Leistun-
gen (§ 41a SGB XII). D.h. Grundsicherungsleistungen können bei vorübergehendem Auslandsauf-
enthalt längstens für vier Wochen geleistet werden. Für Zeiten über diese vier Wochen hinaus, ent-
fällt der Anspruch auf Grundsicherungsleistung bis zur nachgewiesenen Rückkehr aus dem Aus-
land. Auslandsaufenthalte mit Dauer über vier Wochen hinaus sind daher rechtzeitig im Rahmen 
Ihrer Mitwirkungspflicht anzuzeigen. 

Zu 1.:  Persönliche Verhältnisse 
Eine eheähnliche Gemeinschaft besteht zwischen zusammenlebenden und wirtschaftenden Part-
nern unabhängig vom Geschlecht, die füreinander einstehen und sich füreinander verantwortlich 
fühlen. „Lebenspartner“ sind eingetragene Partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes. 

Bei mehr als zwei Personen in Ihrem Haushalt machen Sie bitte unter Punkt 2 bzw. auf einem se-
paraten Blatt zusätzliche Angaben! 

Für die Klärung der Zuständigkeitsfrage ist es wichtig, die Aufenthaltsverhältnisse vor Aufnahme in 
eine stationäre Einrichtung (z.B. Heim, Krankenhaus u.a.m.) darzulegen. 

Darüber hinaus ist z.B. bei Umzug wichtig, ob am bisherigen Wohnort bereits Grundsicherungsleis-
tungen gezahlt wurden. 

Zu 3.:  Unterhalt 
Nach § 94 Abs. 1a SGB XII bleiben Unterhaltsansprüche einer leistungsberechtigten Person gegen-
über ihren Kindern und Eltern grundsätzlich unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamtein-
kommen im Sinne des § 16 SGB IV (steuerrechtliches Gesamteinkommen) jeweils unter dem Betrag 
von 100.000 EUR jährlich liegen. Das Einkommen mehrerer Kinder wird nicht zusammengerechnet. 
Sofern Anhaltspunkte vorliegen, dass die Einkommensgrenze von 100.000 EUR erreicht oder über-
schritten wird, kann verlangt werden, dass die Daten der betreffenden Personen angegeben werden. 

Unterhaltsansprüche bei getrennt Lebenden oder Geschiedenen sind generell zu verfolgen. 

Zu 4.1:   Kosten der Unterkunft  
Zur Grundsicherung gehören auch die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung. Ohne Beantwortung dieser Fragen ist keine Bedarfsbemessung möglich. 

Wenn Sie Fragen haben zur Höhe der Angemessenheit oder eine neue Wohnung suchen, so lassen 
Sie sich bitte beraten. Es wird empfohlen, vor Abschluss eines neuen Mietvertrages die sozialhilfe-
rechtliche Anerkennung der Notwendigkeit (Zustimmung) dazu einzuholen, da nur bei vorheriger 
Anerkennung die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sowie für Wohnungs-
beschaffungskosten, Mietkautionen, Genossenschaftsanteile und Umzugskosten übernommen wer-
den können. 

Bei dauerhaftem Aufenthalt in einer stationären Einrichtung (z.B. Heim, Krankenhaus u.a.m.) können 
Fragen zu Unterkunft und Heizung unbeantwortet bleiben, da hier ein Durchschnittsbetrag angesetzt 
wird. 

Zu 4.5 bis 4.6. : Weitere Bedarfe, Persönliche Situati on  
Im Einzelfall können auch weitere Bedarfe berücksichtigt werden wie: 

- Mehrbedarfe für Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben
oder die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, voll erwerbsgemindert sind und einen Fest-
stellungsbescheid mit dem Merkmal „G“ oder „aG“ haben; für werdende Mütter nach der
12. Schwangerschaftswoche; für Personen mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern
zusammenleben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen, ein ernährungsbedingter



Mehrbedarf, wenn der Ernährungsbedarf aus medizinischen Gründen von allgemeinen Er-
nährungsempfehlungen abweicht und die Aufwendungen für die Ernährung deshalb unaus-
weichlich und in mehr als geringem Umfang oberhalb eines durchschnittlichen Bedarfs für 
Ernährung liegen (4.5). Auch als Mehrbedarfe anzuerkennen sind Aufwendungen von Schü-
lern zur Anschaffung oder Ausleihe von Schulbüchern oder gleichstehenden Arbeitsheften, 
soweit diese aufgrund der jeweiligen schulrechtlichen Bestimmungen oder schulischen Vor-
gaben entstehen. 

- Angemessene Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (4.6.). Sofern keine gesetzli-
che, freiwillig gesetzliche, private oder ausländische Versicherung besteht, kann der Sozial-
hilfeträger die Kosten für Krankenbehandlung gegen Kostenerstattung übernehmen (§ 264 
SGB V). Hierzu ist eine Klärung mit dem jeweiligen Träger der Sozialhilfe erforderlich. Im 
Re-gelfall erfolgt eine Aufnahme bei der gesetzlichen Krankenversicherung.

- Weil sich die Leistungen der Sozialhilfe an den Besonderheiten des Einzelfalls zu orientieren 
haben, müssen auch besondere Fallkonstellationen berücksichtigt werden. So wird in be-
stimmten Ausnahmefällen von der Pauschalisierung abgewichen. Dies nennt man abwei-
chende Regelsatzfestsetzung. Der individuelle Regelbedarf wird abweichend festgesetzt, 
wenn im Einzelfall für eine Dauer von mehr als einem Monat entweder der Bedarf nachweis-
bar vollständig oder teilweise anderweitig gedeckt ist (Abweichung nach unten), oder der 
Bedarf erheblich über dem durchschnittlichen Bedarf liegt und diese Mehraufwendungen be-
gründbar nicht anderweitig gedeckt werden können (Abweichung nach oben). Abweichungen 
vom Regelbedarf unterliegen einem strengen Maßstab und sind mit der Leistungsbehörde 
zu erörtern.

- In besonderen Einzelfällen, können auch einmalige Bedarfe berücksichtigt werden, wenn 
diese auf keine andere Weise gedeckt werden können. Dieser sogenannte „Härtefallmehr-
bedarf“ unterliegt auch einem strengen Maßstab und ist im Einzelfall zu prüfen. Bei Fragen 
diesbezüglich wenden Sie sich an Ihre Leistungsbehörde.

Aufgrund von weiteren Angaben zur persönlichen Situation (11.) kann durch eine Beratung auch 
geklärt werden, ob weitere Bedarfe bestehen, die zu berücksichtigen sind. 

Zu 5.:  Einkommen  
Grundsicherungsleistungen sind abhängig von der Höhe und der Art des Einkommens. 
Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert. 
Soweit eine spezielle Einkommensart im Vordruck nicht aufgeführt sein sollte, ist dieses Einkommen 
unter Sonstige Einkünfte zu erfassen. 

Nicht  zum anzurechnenden Einkommen gehört z.B. das Arbeitsförderungsgeld in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen. 

Zu 6.:  Vom Einkommen evtl. absetzbare Beträge 
Ihr anzurechnendes Einkommen verringert sich u.a. durch gezahlte Einkommensteuern und Sozial-
versicherungsbeiträge. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Ein-
richtungen werden nur abgesetzt, soweit diese Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund 
und Höhe angemessen sind. Werbungskosten werden abgesetzt, soweit sie zur Erzielung des Ein-
kommens notwendig sind. 

Zu 7.:  Bargeld, Guthaben (z.B. Spar - und Girokonten) und sonstiges Vermögen 
Zum Vermögen gehört das gesamte verwertbare Vermögen. 

Bitte geben Sie hier auch an, wenn Sie noch Ansprüche gegen Dritte haben, z. B. Erbansprüche, 
Rückforderungen aus Verträgen oder Schenkungen o.ä.). 

Folgendes Vermögen muss nicht  verwertet werden: 

- Vermögen, das aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage
oder zur Gründung eines Hausstandes gewährt wird,

- Kapital einschließlich seiner Erträge, das der zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10a oder
des Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes dient und dessen Ansammlung staatlich geför-
dert wurde,



- sonstiges Vermögen, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines 
Hausgrundstücks bestimmt ist, soweit dieses Wohnzwecken behinderter, blinder oder pflegebe-
dürftiger Menschen dient oder dienen soll und dieser Zweck durch den Einsatz oder die Verwer-
tung des Vermögens gefährdet würde,

- angemessener Hausrat; dabei sind die bisherigen Lebensverhältnisse der nachfragenden Person 
zu berücksichtigen,

- Gegenstände, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit 
unentbehrlich sind,

- Familien- und Erbstücke, deren Veräußerung für die nachfragende Person oder seine Familie eine 
besondere Härte bedeuten würde,

- Gegenstände, die zur Befriedigung geistiger, besonders wissenschaftlicher oder künstlerischer 
Bedürfnisse dienen und deren Besitz nicht Luxus ist,

- ein angemessenes selbstgenutztes Hausgrundstück. Die Angemessenheit bestimmt sich nach 
der Zahl der Bewohner, dem Wohnbedarf (zum Beispiel behinderter, blinder oder pflegebedürfti-
ger Menschen), der Grundstücksgröße, der Hausgröße, dem Zuschnitt und der Ausstattung des 
Wohngebäudes sowie dem Wert des Grundstücks einschließlich des Wohngebäudes,

- ein angemessenes Kraftfahrzeug,

- kleinere Barbeträge oder sonstige Geldwerte; dabei ist eine besondere Notlage der nachfragen-
den Person zu berücksichtigen (grundsätzlich: Alleinstehende 10.000 Euro, Ehegatte / Ehegattin /
Lebenspartner(in) / Partner(in) einer eheähnlichen Gemeinschaft zuzüglich 10.000 EUR, für jede 
andere überwiegend unterhaltene Person zuzüglich 500 EUR).

Zu 8.: Vermögensübertragungen 
Diese Angaben sind von Bedeutung für die Bewertung und Berechnung von Ansprüchen, die sich 
aus Vermögensübertragungen (z.B. Schenkung, Übergabevertrag, Altenteil, vorweggenommene 
Erbfolge) ergeben können.  
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